
Ihr Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 

02.02.2020

Ihre Nachfrage vom 28.02.2020

Sehr geehrter Herr Missal,

in  Ihrer  Nachfrage vom 28.02.2020 baten  Sie darum, Sie darüber  zu 

informieren,   welche   Kosten für   die   neuerliche   Informationsanfrage 

anfallen würden.

Nach Auskunft  unseres  Dezernates Wirtschaft &  Finanzen würden für 

die  von Ihnen  ergänzend  angeforderten  Informationen,  Aufwendungen 

von rund 2.500 EUR entstehen , von denen wir Ihnen 1.000 EUR wegen 

des   außergewöhnlichen Verwaltungsaufwands, in   Rechnung   stellen 

müssten (Nr. 1.3.3 der Anlage zur VerwGebO IFG NRW).

Vor   dem   Hintergrund   der   aktuellen Covid-19-Pandemie hat   die 

Universität  Duisburg-Essen ihren  Betrieb allerdings auf  ein  Minimum 

heruntergefahren, so  dass Ihre Anfrage  vorerst nicht  bearbeitet  werden

kann.

Gebührenentscheidung:

Diese Entscheidung ergeht gemäß Nr. 1.1 der Anlage zur VerwGebO 

IFG NRW gebührenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen

Für den Rektor
Der Kanzler
Im Auftrag
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Datum: 20. März 2020

Postanschriften / Kontakt

47048 Duisburg

Tel.: 0203 / 379 - 0

Fax: 0203 / 379 - 3333

Nachtbriefkasten: Gebäude LG

45117 Essen

Tel.: 0201 / 183 - 0

Fax: 0201 / 183 - 2151

Nachtbriefkasten: Gebäude T01

Bankverbindung

Konto 269 803

Sparkasse Essen

BLZ 360 501 05

IBAN: DE40 3605 0105 0000269 803

SWIFT/BIC: SPESDE 3EXXX

Öffentliche Verkehrsmittel

Duisburg: Straßenbahn 901

Bus 924, 926, 933

Essen: U-Bahn 11, 17, 18

Straßenbahn 101, 103, 105, 106, 

107, 109

Bus SB16, 145, 147, 154, 155, 

166, 196
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